
Stellungnahme zumVerordnungsvorschlag der EU-Kommission zur
Bekämpfung vonZahlungsverzug imGeschä�sverkehr

Der Deutsche Designtag e.V. ist die Dachorganisation der Fach- und Berufsverbände sowie
Einrichtungen des Designs in Deutschland. Als solche repräsentiert er 360.000 Designerinnen
undDesigner sowie 60.000 Designunternehmen inDeutschlandmit rund 20Mrd. €Umsatz
gegenüber der Regierung und der Verwaltung des Bundes, der Länder und der Europäischen
Union in allen übergreifenden designpolitischenAngelegenheiten.

Der Deutsche Designtag e.V. (DT) begrüßt grundsätzlich den vorliegenden
Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im
Geschä�sverkehr 2023/0323. Besonders kleine undmittlere Unternehmen (KMU), wie sie in der
Designwirtscha�weit verbreitet sind, sind auf eine zeitnahe und planbare Zahlung
angewiesen. Die Unterstützung hin zu einer Kultur einer zügigen Zahlung ist grundsätzlich zu
befürworten.

1. Zahlungsfristen: Artikel 3 Absatz 1 des Verordnungsvorschlags sieht eine Zahlungsfrist
von 30 Kalendertagen ab demTag des Eingangs der Rechnung oder einer gleichwertigen
Zahlungsau�orderung beim Schuldner sowohl für B2B- Geschä�svorgänge als auch für
B2G-Geschä�svorgänge vor. Unter demGesichtspunkt der Planungssicherheit für
grenzüberschreitend tätige KMU ist eine einheitliche Zahlungsfrist von 30
Kalendertagen für B2B-Geschä�svorgänge imEuropäischen Binnenmarkt zu begrüßen.
Im Sinne der Vertragsfreiheit sollte bei der Verordnung aber berücksichtigt werden,
dass es in Ausnahmefällen auch detailliert begründete Umstände gibt, die eine
verlängerte Zahlungsfrist ermöglichen. Die fixe Obergrenze von 30 Tagen für
Zahlungsfristen imB2G-Bereich ist ausdrücklich zu begrüßen, da insbesondere die
ö�entlicheHand zu den säumigen Schuldnern zählt.

Das größere Problem für diemeisten KMU ist nicht die Zahlungsfrist als solche,
sondern die aufwändige Eintreibung vonGeldern, sobald ein Zahlungsverzug
eingetreten ist. Gerade im grenzüberschreitendenVerkehr dauert es viel zu lange, bis
ein entsprechender Titel erwirkt oder das Geld überhaupt eingetriebenwerden kann.

2. Dauer des Abnahme- oder Überprüfungsverfahrens: GemäßArtikel 3 Absatz 3 des
Vorschlags soll kün�ig eine starre Obergrenze für die Dauer eines Abnahme- oder
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Überprüfungsverfahrens von 30 Tagen ab demZeitpunkt des Eingangs derWaren oder
Dienstleistungen beim Schuldner gelten. Nach aktueller Rechtslage ist eine
individualvertragliche Vereinbarung über eine Abnahmefrist, diemehr als 30 Tage
beträgt, zulässig, wenn sie ausdrücklich getro�enwurde und imHinblick auf die
Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist.
Die vorgesehene starre Obergrenze von 30 Tagen für Abnahmefristen im
Geschä�sverkehr ist abzulehnen. Es kann in der Vertragspraxis in der Designbranche
erforderlich sein, eine längere Abnahme- oder Überprüfungspflicht
individualvertraglich zu vereinbaren, z.B. bei der Abnahme von komplexenUX- oder
So�ware-Entwicklungen. Die geplante pauschale Obergrenze ist in diesen Fällen nicht
praktikabel. Hiermuss die rechtssichereMöglichkeit der Vereinbarung einer
Abnahmefrist, die 30 Tage überschreitet, auchweiterhin gewährleistet sein.

3. Verzugszinsen:Wie in der Zahlungsverzugsrichtlinie sollen auch in der
vorgeschlagenenVerordnung Regelungen zu Verzugszinsen verankert werden.
Schuldner sollen gemäßArtikel 5 des Vorschlags bei Zahlungsverzug dazu verpflichtet
werden, Verzugszinsen zu zahlen, es sei denn, diese tri�keine Verantwortlichkeit für
die Zahlungsverzögerung. Verzugszinsen sollen kün�ig in Abkehr der bewährten
Anspruchsgewährung zugunsten vonGläubigern automatisch an diesen gezahlt
werden, ohne dass es einer Zahlungserinnerung bedarf. ImGegensatz zu denVorgaben
der Zahlungsverzugsrichtlinie sollen Gläubiger außerdemkün�ig nicht auf das Recht
verzichten können, Verzugszinsen zu verlangen. Verzugszinsen sollen ab
Rechnungseingang bzw. einer gleichwertigen Zahlungsau�orderung beim Schuldner
oder ab Erhalt derWaren bzw. Dienstleistungen anfallen. Laut Artikel 6 Absatz 1 des
Vorschlags soll ein fester Verzugszins inHöhe des Bezugszinssatzes zuzüglich acht
Prozentpunkte festgelegt werden.
Insbesondere imB2G-Geschä�sverkehr ist dieser Vorschlag zu begrüßen, da davon
auszugehen ist, dass die Zahlungszuverlässigkeit der ö�entlichenHand steigt.

4. Ratenzahlungen/Teilleistungsrechnungen/Abschlagszahlungen: In Artikel 7 des
Vorschlagswerden lediglich Ratenzahlungen (also die Schuldentilgung nachAbschluss
einer Leistung in vereinbarten Teilbeträgen) erwähnt, während in Erwägungsgrund 19
des Vorschlags darüber hinaus auch der Begri� der Abschlagszahlungen genanntwird,
ohne jedoch eine konkrete Regelung für Abschlagszahlungen vorzusehen.
Mitgliedsstaaten solltenHöchstfristen für denAusgleich vonAbschlagszahlungen (auch
Akontozahlungen genannt) festlegen dürfen.
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Der DT empfiehlt außerdemdie Aufnahme vonTeilleistungsrechnungen in die
Verordnung. Sowäre es zu begrüßen, dass bei den häufig über einen langen Zeitraum
laufenden Beratungs- undDesignleistungen nicht erst nach Abschluss der Tätigkeiten
die Rechnungsstellung erfolgt, sondern in zu definierenden, im allgemeinen
monatlichen, Etappen. Da viele Leistungen in der Designwirtscha� personalgebunden
erfolgen, würde so die Liquiditätsschere zwischen auflaufendenKosten und
eingehendenGeldern verringert werden.

Zu denweiteren Punkten der Verordnung, z.B. zu denDurchsetzungsbehörden der Artikel 13
bis 15, kann der DT aufgrund der Kurzfristigkeit der Bitte um eine Stellungnahme nicht
nachkommen.Hierwürde es einer umfangreichenDiskussionmit den
Mitgliedsorganisationen bzw.wiederummit den in diesen beheimateten kleinen und
mittelständischenUnternehmen bedürfen, um sich zu positionieren.

Fazit: Grundsätzlich begrüßt der DT eine Verschärfung der Bedingungen für den
Zahlungsverkehr – insbesondere imB2G-Geschä�sverkehr. Derwichtigste Punkt aus Sicht des
DT ist, dass einmal bereits getro�ene Zahlungsvereinbarungen imFalle derNichterfüllung
auch im grenzüberschreitendenVerkehr kurzfristig geahndetwerden können.

Berlin, 8. Februar 2024
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